
E 52-NRlXXIII. GP 

Entschließung 

des Nationalrates vom 5. Dezember 2007 

betreffend die Pauschalabgeltung für Ärzte nach den Tarifen des 

Gebührenanspruchsgesetzes (Gebühr für die Mühewaltung der Gerichtsgutachter in 

§ 43 GebAG 1975) 

Die Bundesministerin für Justiz wird ersucht, die Tarife des § 43 GebAG für ärztliche 
Untersuchungen unter Einbeziehung der Österreichischen Ärztekammer dahingehend zu 
evaluieren, inwiewdt sie sich vom System des § 34 GebAG entfernen, der die Entlohnung für 
die Mühewaltung der Gerichtssachverständigen an die aufgewendete Zeit Und Mühe sowie di,. 
außergerichtlichen Einkünfte für vergleichbare Tätigkeiten der Sachverständigen knüpft, un<;t' . 
dem Justizausschuss bis zum 30. November 2008 das Ergebnis dieser Evaluierung zu 
bericht<4::r~owie VorschläRe zur Vereinheitlichung der Entlohnung zu erstatten. 
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